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Wir wünschen 
unseren Einwohnerinnen und 

Einwohnern sowie unseren Gästen 
schone und erholsame Ferien. 

Ihr Gemeinderat und ihre 
Stadtverwa� ung Stühlingen 

In den nächsten 2 Wochen 
erscheint kein Mitteilungs-
blatt
Redaktionsschluss für das nächste Mit-
teilungsblatt, KW 34/2022: 
Montag, 22.08.2022, 11.00 Uhr 
Erscheinungstag: Mittwoch: 24.08.2022 

AMTLICHES

Die Stadt Stühlingen mit ca. 5.500 Einwohnern im Wutachtal an der Grenze zur Schweiz 
gelegen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Leitung für das Hauptamt (m/w/d)
(unbefristet/Vollzeit)

Schwerbehinderte Menschen werden bei entsprechender Eignung berücksichtigt.
Die vollständige Stellenausschreibung entnehmen Sie bitte unserer Homepage:

www.stuehlingen.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann schicken Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte bis spätestens 31.08.2022 an 
die Stadtverwaltung Stühlingen, Hauptamt, Schlossstraße 9, 79780 Stühlingen oder per 
Mail an: personalamt@stuehlingen.de
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RATHAUS

Zentrale: 07744 532-0
Fax: 07744 532-22

Bürgermeister-
sekretariat 532-20 oder -21

Bürgerservice 532-32

Ordnungsamt 532-11

Bauamt 532-51

Grundbucheinsichtsstelle 532-39

Rechnungsamt 532-45

Tourismus und Standesamt 532-36

Internet: http/www.stuehlingen.de
E-Mail Adresse Stadt:
stadtverwaltung@stuehlingen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 8.00 – 12.00 Uhr
Do. Nachmittag 14.00 – 18.00 Uhr

Wasserversorgung:
nach Dienstschluss 0171 2026037

Abwasserentsorgung:
nach Dienstschluss        0152 54691981

Stadtbibliothek: 07744 9336566
E-Mail: 
kontakt@stadtbibliothekstuehlingen.de

Feuerwehrgerätehaus 6406

SCHULEN

Realschule 07744 93989-0
Hohenlupfenschule, GS 07744 1089
Grundschule Weizen 07744 5277

SCHWIMMBÄDER

Schwimmbad Stühlingen 07744 933183
Schwimmbad Mauchen 07744 402

NOTRUFNUMMERN

Notarzt/DRK Feuerwehr 112

Notfälle/Notrufnummer 110

Krankentransport 07751 19222

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117

Zahnärztliche 
Notrufnummer 01803 22 25 55-30

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 19 240

Polizeiposten Wutöschingen 07746 9285-0
(während der Dienstzeit)

Polizeirevier Waldshut 07751 8316-531
(rund um die Uhr)

EKS-Störungsnummer 0041 52624 4333

Energiedienst-
Störungsnummer 07623 92-1818

badenovaNetz GmbH-
Störungsnummer 0800 2767767

APOTHEKEN

Den Apothekennotdienst entnehmen Sie 
bitte den Tageszeitungen und der Hinweis-
tafel am Apothekeneingang oder unter 
der Festnetz Nr. 0800 0022833 bzw. Handy 
22833. Internet: www.aponet.de, 
www.lak-bw.notdienst-portal.de

KRANKENHAUS STÜHLINGEN

Zentrale 07744 531-0

PFLEGEEINRICHTUNGEN

Pflegeeinrichtung in den Brunnenwiesen 
(Stationär-, Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege) 
Hallauer Straße 11 07744 92986-0

St. Laurentius Bonndorf
Pflegeheim & Betreutes Wohnen 
(Kurzzeit-, Verhinderungs- und 
Tagespflege) 07703 9395-0

WICHTIGE RUFNUMMERN

Sozialstation 
Oberes Wutachtal 07703 937011
Sst-oberes.wutachtal@caritas-hochrhein.de

Dorfhelferinnen und 
Familienpflege  07741 9660 53 
oder  0173 4122399
raphaela.gunkel@dorfhelferinnenwerk.de

J.A. Hampel, Ambulanter 
Pflegedienst für daheim
In dringenden Fällen rund um 
die Uhr erreichbar 07743 5621

Malteser-Pflegedienst, Pflege und 
Betreuung – Hauswirtschaft
In dringenden Fällen Bereitschaftsdienst
ab 17.00 Uhr 07702 6089620

Nachbarschaftshilfe,  
JA attraktives Dorfleben 07744 3379783

Pflegeberatung 
von Deininger  Aid 07751 978371

Rotkreuzdienst
Krankenfahrten und 
Rollstuhlbus 0800 0079761

Beratungsstelle f. alters- und behinder-
tengerechtes Wohnen
des Landkreises in Trägerschaft 
des DRK 07741 913544

Diakonisches Werk Hochrhein
Dienststelle Waldshut 07751 83040

Tierschutzverein 
Löffingen u.U. e.V. 07654-314   
E-Mail: info@tierheim-loeffingen.de

Lebenshilfe Südschwarzwald
FUD für Familien mit Kindern 
mit Behinderungen 07741 9657277

Frauenberatungsstelle 07751 8082277

Frauen- und
Kinderschutzhaus 07751 3553

Schwangerschafts-
beratungsstelle 07751 898237
Donum vitae Hochrhein

bwlv Fachstelle Sucht Waldshut
Abteilung Alkohol, 
Medikamente, Glücksspiel 07751 89668-0
Abteilung Jugend- und 
Drogenberatung 07751 89677-0

TOURIST-INFORMATION

Öffnungszeiten 
TI Stühlingen/Hauptstraße 12
Montag bis Freitag 9.00-12.00 Uhr 
und 14.00 bis 18.00 Uhr
Samstag und Sonntag geschlossen
Tel.. +49(0)7744 1388
Fax +49(0)7744 1063
E-Mail: 
reinhard.schmitt@wuerttembergische.de
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Öffentliche Zahlungs-
aufforderung der 
Stadtkasse Stühlingen
Die Stadtkasse Stühlingen weist auf die Fäl-
ligkeit der
Grundsteuer per 15.08.2022 und
Gewerbesteuer per 15.08.2022
hin.
Bitte überweisen Sie den Fälligkeitsbetrag 
unter Angabe des Buchungszeichens so 
rechtzeitig, dass Ihre Einzahlung bis spä-
testens 15.08.2022 gebucht werden kann. 
Dadurch vermeiden Sie die automatische 
Berechnung von Mahngebühren bzw. 
Säumniszuschlägen. 

Fundbüro 
gefunden wurde:
•	 Schlüssel mit rotem Karabiner auf der Rat-

haustreppe in Stühlingen
•	 Schlüssel mit schwarzem Flaschenöffner 

auf dem Schulhof der Grundschule Stüh-
lingen

Donnerstag (04.08.2022)
Abfuhr der gelben Säcke

Donnerstag (04.08.2022)
Keine Medienausgabe der Stadtbiblio-
thek während der Ferien (1. Ausleihtag 
wieder am 13.09.2022) 

Freitag (05.08.2022)
Wochenmarkt, von 7.00 bis 12.00 Uhr vor 
dem Haus Beil, Hauptstraße 2 

Samstag (06.08.2022)
Recyclinghof, 9.00 bis 13.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

Montag (08.08.2022)
Restmüllabfuhr

Montag (08.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV von 13.00 
bis 14.00 Uhr beim Autohaus Amann 
GmbH, Bundesstraße 

Dienstag (09.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV ab 9.00 Uhr 
beim Autohaus Leingruber, Bundesstraße, 
von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr beim Autohaus 
Amann GmbH, Bundesstraße und ab 9.30 
Uhr bei B&B Service GbR, Bundesstraße 
(hier Anhänger und Motorräder) 

Dienstag (09.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV (PKW/
Schlepper) ab 14.00 Uhr beim Fahrzeug-
haus Engel in Lausheim 

Mittwoch (10.08.2022)
Recyclinghof, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

Freitag (12.08.2022)
Wochenmarkt, von 7.00 bis 12.00 Uhr vor 
dem Haus Beil, Hauptstraße 2 

Samstag (13.08.2022)
Recyclinghof, 9.00 bis 13.00 Uhr, ndustrie-
gebiet Stühlingen 

Montag (15.08.2022)
Abfuhr der Biotonne

Montag (15.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV von 13.00 
bis 14.00 Uhr beim Autohaus Amann 
GmbH, Bundesstraße, ab 14.00 Uhr beim 
Autohaus Leingruber, Bundesstraße und 
ab 15.30 Uhr bei B&B Service GbR, Bundes-
straße 

Dienstag (16.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV ab 9.00 Uhr 
beim Autohaus Leingruber, Bundesstraße, 
von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr beim Autohaus 
Amann GmbH, Bundesstraße und ab 9.30 
Uhr bei B&B Service GbR, Bundesstraße 
(hier Anhänger und Motorräder) 

Mittwoch (17.08.2022)
Recyclinghof, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

Freitag (19.08.2022)
Wochenmarkt, von 7.00 bis 12.00 Uhr vor 
dem Haus Beil, Hauptstraße 2 

Samstag (20.08.2022)
Recyclinghof, 9.00 bis 13.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

Montag (22.08.2022)
Restmüllabfuhr

Montag (22.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV von 13.00 
bis 14.00 Uhr beim Autohaus Amann 
GmbH, Bundesstraße 

Dienstag (23.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV ab 9.00 Uhr 
beim Autohaus Leingruber, Bundesstraße, 
von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr beim Autohaus 
Amann GmbH, Bundesstraße und ab 9.30 
Uhr bei B&B Service GbR, Bundesstraße 
(hier Anhänger und Motorräder) 

Dienstag (23.08.2022)
Überprüfung durch den TÜV (PKW/
Schlepper) ab 14.00 Uhr beim Fahrzeug-
haus Engel in Lausheim 

Mittwoch (24.08.2022)
Abfuhr der blauen Tonne

Mittwoch (24.08.2022)
Recyclinghof, 14.00 bis 17.00 Uhr, 
Industriegebiet Stühlingen 

Vorschau:
Donnerstag (25.08.2022)
Sprechtag Deutsche Rentenversiche-
rung, Herr Bauer, von 8.00 bis 12.00 Uhr 
und von 13.00 bis 15.00 Uhr im Rathaus 
(Bitte vereinbaren Sie vorab einen Termin 
unter 07744/532-32) 

TERMINE
Stadthalle Stühlingen 
geschlossen 
Aufgrund Reinigungsarbeiten bleibt 
die Stadthalle Stühlingen vom Montag, 
08.08.2022 bis einschließlich Samstag, 
13.08.2022 geschlossen. 

Wir bitten um Beachtung. 

Ehrenbachhalle Stühlin-
gen-Weizen geschlossen 
Aufgrund Reinigungsarbeiten bleibt 
die Ehrenbachhalle in Weizen vom 
Mittwoch, 03.08.2022 bis einschließlich 
Samstag, 06.08.2022 geschlossen. 

Wir bitten um Beachtung. 

PRIMO-MITTEILUNGSBLÄTTER

IMMER AM BALL BLEIBEN!
Mit Ihrem wöchentlich erscheinenden Mitteilungsblatt versäumen Sie nichts. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11 Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de
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Sommerferienprogramm 2022 
Clowntheater Kakerlaki
Immer Zirkus mit den Kakerlakis
Clownsgeschichten mit den KAKERLAKI 
Clowns Beppo und Ferdinant, das heißt 
Spaß für Groß und Klein. Wo die beiden 
Clowns auftreten, gibt es jede Menge Blöd- 
und Tiefsinn, Musik und beste Unterhaltung. 
Quatschjonglage, Riesenseifenblasen, Zau-
berei. 

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Schwarzwaldstraße 
31a“ mit örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 8, 
Gemarkung Stühlingen-Blumegg

Der Gemeinderat der Stadt Stühlingen hat am 25.07.2022 in öffentlicher Sitzung den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schwarzwaldstraße 31a“ mit örtlichen 
Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 8, Gemarkung Stühlingen-
Blumegg nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 25.04.2022 maßgebend. 
Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Schwarzwaldstraße 31a“ mit den 
örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 8, Gemarkung 
Stühlingen-Blumegg tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB und § 74 Abs. 7 LBO).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Schwarzwaldstraße 31a“ mit örtlichen 
Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begründung von jedermann beim 
Bürgermeisteramt Stühlingen, Rathaus, Schlossstraße 9, Stadtbauamt, Zimmer-Nr. 
13, 79780 Stühlingen während der üblichen Dienststunden kostenfrei eingesehen 
werden. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt Auskunft erteilt.

Gemäß § 10a BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Schwarzwaldstraße 31a“ mit örtlichen Bauvorschriften auch auf der Homepage der 
Stadt Stühlingen unter „www.stuehlingen.de“ zugänglich gemacht.

Mit wenigen Requisiten, dafür umso mehr 
frechen Sprüchen bieten die beiden Spaß 
pur! Die beiden Clowns laden zu einem un-
terhaltsamen Nachmittag ein. 
Garantiert lustig!
Keine Anmeldung erforderlich, einfach 
vorbeikommen!
Gespendet von der Sparkasse Bonndorf-
Stühlingen. 
Termin: Mittwoch, den 

17. August 2022 

Treffpunkt: Stühlinger Schwimmbad 
Uhrzeit ab 15.00 Uhr, 

Dauer ca. 1 ½ Stunden 
Teilnehmer von klein bis groß 
Kosten kostenlos!

Auch der Eintritt ist 
kostenlos!

Veranstalter Schwimmfreunde 
Stühlingen e.V., 
Corinna Pieper 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Schwarzwaldstraße 31a“ 
mit örtlichen Bauvorschriften im Bereich des 
Grundstückes Flst.Nr. 8, 
Gemarkung Stühlingen-Blumegg 
Der Gemeinderat der Stadt Stühlingen hat am 25.07.2022 in öffent-
licher Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Schwarz-
waldstraße 31a“ mit örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grund-
stückes Flst.Nr. 8, Gemarkung Stühlingen-Blumegg nach § 10 Abs. 1 
BauGB als Satzung beschlossen. 

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 25.04.2022 
maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Schwarzwaldstraße 
31a“ mit den örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grund-
stückes Flst.Nr. 8, Gemarkung Stühlingen-Blumegg tritt mit die-
ser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB und § 74 
Abs. 7 LBO).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Schwarzwaldstraße 31a“ 
mit örtlichen Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begrün-
dung von jedermann beim Bürgermeisteramt Stühlingen, Rathaus, 
Schlossstraße 9, Stadtbauamt, Zimmer-Nr. 13, 79780 Stühlingen 
während der üblichen Dienststunden kostenfrei eingesehen wer-
den. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt Auskunft erteilt. 

Gemäß § 10a BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Schwarzwaldstraße 31a“ mit örtlichen Bauvorschriften auch auf 
der Homepage der Stadt Stühlingen unter „www.stuehlingen.de“ 
zugänglich gemacht. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, wird hin-
gewiesen. Ferner wird auf § 44 Abs. 4 BauGB hingewiesen, wonach 
Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB erlöschen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der entschädigungspflichtige Vermögens-
nachteil entstanden ist, gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB beantragt 
werden. 

Unbeachtlich werden:  
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Stühlingen geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Stühlingen geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Stühlingen, 03.08.2022 

Bürgermeisteramt 
Burger, Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes „Pfaffenholzstraße 26“ 
mit örtlichen Bauvorschriften im Bereich 
des Grundstückes Flst.Nr. 12/Teil, Gemarkung 
Stühlingen-Grimmelshofen 
Der Gemeinderat der Stadt Stühlingen hat am 25.07.2022 in öffentli-
cher Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pfaffenholz-
straße 26“ mit örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstü-
ckes Flst.Nr. 12/Teil, Gemarkung Stühlingen-Grimmelshofen nach § 
10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
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Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 04.11.2021 
maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Pfaffenholzstraße 26“ 
mit den örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes 
Flst.Nr. 12/Teil, Gemarkung Stühlingen-Grimmelshofen tritt mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB und § 
74 Abs. 7 LBO).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Pfaffenholzstraße 26“ 
mit örtlichen Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begrün-
dung von jedermann beim Bürgermeisteramt Stühlingen, Rathaus, 
Schlossstraße 9, Stadtbauamt, Zimmer-Nr. 13, 79780 Stühlingen 
während der üblichen Dienststunden kostenfrei eingesehen wer-
den. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt Auskunft erteilt. 

Gemäß § 10a BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Pfaffenholzstraße 26“ mit örtlichen Bauvorschriften auch auf der 
Homepage der Stadt Stühlingen unter „www.stuehlingen.de“ zu-
gänglich gemacht. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, wird hin-
gewiesen. Ferner wird auf § 44 Abs. 4 BauGB hingewiesen, wonach 
Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB erlöschen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der entschädigungspflichtige Vermögens-
nachteil entstanden ist, gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB beantragt 
werden. 

Unbeachtlich werden:  
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Stühlingen geltend gemacht wor-
den sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen. 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Stadt Stühlingen geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind. 

Stühlingen, 03.08.2022 

Bürgermeisteramt 
Burger, Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplanes „Oberalpstraße 6“ mit örtlichen 
Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes 
Flst.Nr. 73, Gemarkung Stühlingen-Wangen 
Der Gemeinderat der Stadt Stühlingen hat am 25.07.2022 in öffentli-
cher Sitzung den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Bebauungs-
plan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB) „Oberalpstraße 6“ mit örtlichen Bauvorschriften im Bereich 
des Grundstückes Flst.Nr. 73, Gemarkung Stühlingen-Wangen nach 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 18.05.2022 
maßgebend. Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt: 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Oberalpstraße 6“ mit 
den örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.
Nr. 73, Gemarkung Stühlingen-Wangen tritt mit dieser Bekannt-
machung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Oberalpstraße 6“ mit ört-
lichen Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begründung von 
jedermann beim Bürgermeisteramt Stühlingen, Rathaus, Schloss-
straße 9, Stadtbauamt, Zimmer-Nr. 13, 79780 Stühlingen während 
der üblichen Dienststunden kostenfrei eingesehen werden. Auf Ver-
langen wird über seinen Inhalt Auskunft erteilt. 

Gemäß § 10a BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Oberalpstraße 6“ mit örtlichen Bauvorschriften auch auf der Home-
page der Stadt Stühlingen unter „www.stuehlingen.de“ zugänglich 
gemacht. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fäl-
ligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche, deren Leistung schrift-
lich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, wird hin-
gewiesen. Ferner wird auf § 44 Abs. 4 BauGB hingewiesen, wonach 
Entschädigungsansprüche nach § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB erlöschen, 
wenn sie nicht innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem der entschädigungspflichtige Vermögens-
nachteil entstanden ist, gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 BauGB beantragt 
werden. 

vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pfaffenholzstraße 26“ mit örtlichen 
Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 12/Teil, Gemarkung 
Stühlingen-Grimmelshofen nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 04.11.2021 maßgebend. 
Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Pfaffenholzstraße 26“ mit den 
örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 12/Teil, 
Gemarkung Stühlingen-Grimmelshofen tritt mit dieser Bekanntmachung in 
Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB und § 74 Abs. 7 LBO).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Pfaffenholzstraße 26“ mit örtlichen 
Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begründung von jedermann beim 
Bürgermeisteramt Stühlingen, Rathaus, Schlossstraße 9, Stadtbauamt, Zimmer-Nr. 
13, 79780 Stühlingen während der üblichen Dienststunden kostenfrei eingesehen 
werden. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt Auskunft erteilt.

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Oberalpstraße 6“ mit 
örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 73, Gemarkung 
Stühlingen-Wangen

Der Gemeinderat der Stadt Stühlingen hat am 25.07.2022 in öffentlicher Sitzung den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Bebauungsplan der Innenentwicklung im 
beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB) „Oberalpstraße 6“ mit örtlichen 
Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 73, Gemarkung Stühlingen-
Wangen nach § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

Für den räumlichen Geltungsbereich ist der Lageplan vom 18.05.2022 maßgebend. 
Er ergibt sich aus folgendem Kartenausschnitt:

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Oberalpstraße 6“ mit den örtlichen 
Bauvorschriften im Bereich des Grundstückes Flst.Nr. 73, Gemarkung 
Stühlingen-Wangen tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 
BauGB und § 74 Abs. 7 LBO).

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Oberalpstraße 6“ mit örtlichen 
Bauvorschriften kann einschließlich seiner Begründung von jedermann beim 
Bürgermeisteramt Stühlingen, Rathaus, Schlossstraße 9, Stadtbauamt, Zimmer-Nr. 
13, 79780 Stühlingen während der üblichen Dienststunden kostenfrei eingesehen 
werden. Auf Verlangen wird über seinen Inhalt Auskunft erteilt.

Gemäß § 10a BauGB wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Oberalpstraße 6“ 
mit örtlichen Bauvorschriften auch auf der Homepage der Stadt Stühlingen unter 
„www.stuehlingen.de“ zugänglich gemacht.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger 
Entschädigungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen 
zu beantragen ist, wird hingewiesen. Ferner wird auf § 44 Abs. 4 BauGB 
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Unbeachtlich werden:  
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 

Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs und

4. beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Stühlingen geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begrün-
den soll, ist darzulegen. 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Stühlingen geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sit-
zung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind. 

Stühlingen, 03.08.2022 

Bürgermeisteramt 
Burger, Bürgermeister 

B E K A N N T M AC H U N G
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage 
Krummäcker Weizen“ mit Änderung des 
Flächennutzungsplans 
Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB

Der Gemeinderat hat am 25.07.2022 in öffentlicher Sitzung dem 
Antrag des Vorhabenträgers zur Einleitung eines Bebauungsplan-
verfahrens zugestimmt und die Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Krummäcker 
Weizen“ mit Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 2 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 

Anlass für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage Krummäcker Weizen“ sowie die 
Aufstellung der örtlichen Bauvorschriften ist ein konkretes Bauvor-
haben zur Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage auf der 
bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche des Flurstücks 2655, Ge-
markung Weizen. Das Plangebiet mit einer Gesamtgröße von ca. 5 ha 
liegt auf der Hochfläche zwischen Weizen und Grimmelshofen und 
besteht zu ca. 2/3 aus Ackerflächen und ca. 1/3 aus Wiesenflächen. 

Geltungsbereich: 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans um-
fasst das Grundstück Flurstück Nr. 2655, Gemarkung Weizen. Für die 
Abgrenzung des Plangebietes ist der Lageplan mit Kennzeichnung 
der Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs maßgebend. 

a. Lageplan (unmaßstäblich)

b. Übersichtslageplan (unmaßstäblich)

Verfahrensart:
Das Bauleitplanverfahren wird im Regelverfahren nach BauGB 
durchgeführt. 

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:
•	 Sondergebiet nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
•	 Zweckbestimmung: Errichtung einer Anlage zur Stromerzeugung 

aus Sonnenenergie
•	 Ziel: Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans ist die Erlangung der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit 
für die Errichtung einer Freiflächen-Photovoltaikanlage. Mit der 
Bebauungsplanaufstellung sowie den zugeordneten örtlichen 
Bauvorschriften sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
und Rechtsgrundlagen für eine Nutzung als sonstiges Sonderge-
biet nach § 11 BauNVO zur Erzeugung elektrischer Energie aus 
Sonnenenergie geschaffen werden. Der Bebauungsplan sowie die 
örtlichen Bauvorschriften sollen u.a. eine entsprechende städte-
bauliche Gestaltung für das geplante Sondergebiet erbringen

Flächennutzungsplan:
Der Flächennutzungsplan für den geplanten vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Freiflächen-Photovoltaikanlage Krummäcker Wei-
zen“ ist im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern bzw. 
anzupassen. 

Der Beschluss des Gemeinderates wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Veröffentlicht ist die Bekannt-
machung auch im Internet unter „www.stuehlingen.de“. 

Stühlingen, den 03.08.2022 

Burger, Bürgermeister 

der Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs maßgebend. 

a. Lageplan (unmaßstäblich)

b. Übersichtslageplan (unmaßstäblich)

Verfahrensart:

Das Bauleitplanverfahren wird im Regelverfahren nach BauGB durchgeführt.

Allgemeine Ziele und Zwecke der Planung:

 Sondergebiet nach § 11 Baunutzungsverordnung (BauNVO)
 Zweckbestimmung: Errichtung einer Anlage zur Stromerzeugung aus Sonnenenergie
 Ziel: Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Erlangung der 

bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit für die Errichtung einer Freiflächen
der Bebauungsplanaufstellung sowie den zugeordneten örtlichen Bauvorschriften s
planungsrechtlichen Voraussetzungen und Rechtsgrundlagen für eine Nutzung als sonstiges 
Sondergebiet nach § 11 BauNVO zur Erzeugung elektrischer Energie aus Sonnenenergie 
geschaffen werden. Der Bebauungsplan sowie die örtlichen Bauvorschriften so
entsprechende städtebauliche Gestaltung für das geplante Sondergebiet erbringen

Flächennutzungsplan:

Der Flächennutzungsplan für den geplanten vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Freiflächen
Photovoltaikanlage Krummäcker Weizen“ ist im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB zu ändern 
bzw. anzupassen.

Der Beschluss des Gemeinderates wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Veröffentlicht ist die Bekanntmachung auch im Internet unter „



Mittwoch, 03. August 2022  Seite 7

Satzung 
über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 

Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Stühlingen 
vom 25.07.2022 

Aufgrund von § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinde-
rat am 25.07.2022 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Öffentliche Einrichtung

Die Stadt Stühlingen betreibt Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinne des KiTaG (Kinderta-
gesbetreuungsgesetz) als öffentliche Einrichtung. 

§ 2
Betreuungsarten und Gebührenhöhe

(1) Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinne dieser Satzung sind:

Nr. 1: Betreuung von Kindern im Alter von über drei Jahren bis zum 
            Schuleintritt (Ü3)

Betreuungsart VÖ-Gruppe 
Einrichtungen mit einer zusammenhängenden
Betreuungszeit bis zu 30 Stunden/Woche

im: Kindergarten Bettmaringen, Eberfingen, 
Schwaningen, Weizen 

Gebühr für Familien mit: EUR/Monat pro Kind

1 Kind 153 €

2 Kinder 117 €

3 Kinder  76 €

4 und mehr Kinder  28 €

Nr. 2: Betreuung von Kindern im Alter von einem Jahr bis zum vollendeten 
            dritten Lebensjahr (U3)

Betreuungsart Altersgemischte VÖ-Gruppe (für zweijährige 
Kinder bis im Alter von drei Jahren)
Einrichtungen mit einer zusammenhängenden
Betreuungszeit bis zu 30 Stunden/Woche

im: Kindergarten Schwaningen

Gebühr für Familien mit: EUR/Monat pro Kind

1 Kind 268 €

2 Kinder 205 €

3 Kinder 133 €

4 und mehr Kinder 49 €

§ 3
Benutzungsgebühren

(1) Für die Benutzung von Kinderbetreu-
ungseinrichtungen werden Benut-
zungsgebühren gem. § 2 erhoben. Die 
Jahresgebühr (Zwölf-Monats-Gebühr) 
wird zur Zahlung auf elf Monate umge-
legt. Der Monat August ist gebühren-
frei.

(2) Gebührenmaßstab ist
•	 die Art der Einrichtung
•	 das Alter des Kindes
•	 die Anzahl der Kinder unter 18 

Jahren im Haushalt des Gebühren-
schuldners.

(3) Die Gebühr ist auch während der Fe-
rien sowie bei Nichtbenutzung oder 
vorübergehender Schließung (z.B. 
wegen Erkrankung oder dienstlicher 
Verpflichtungen) der Einrichtung zu 
entrichten.

§ 4
Beginn und Beendigung 

des Benutzungsverhältnisses
(1) Die Aufnahme in die Kinderbetreu-

ungseinrichtung erfolgt auf schriftli-
chen Antrag des Sorgeberechtigten. 
Im Antrag sind anzugeben:
1. der Zeitpunkt, ab dem der Platz be-

legt wird
2. persönliche Angaben des Kindes 

und der Sorgeberechtigten
3. persönliche Angaben zu den wei-

teren Kindern unter 18 Jahren im 
Haushalt des Gebührenschuldners

(2) Das Benutzungsverhältnis endet durch 
Abmeldung des Kindes durch den Sor-
geberechtigten oder durch Ausschluss 
des Kindes durch den Einrichtungsträ-
ger. Kinder, die in die Schule wechseln, 
werden zum Ende des Kindergarten-
jahres von Amts wegen abgemeldet.

(3) Die Abmeldung hat gegenüber dem 
Träger der jeweiligen Kindertages-
einrichtung unter Einhaltung einer 
Frist von 3 Wochen zum Monatsende 
schriftlich zu erfolgen. Kinder, die zum 
Ende des laufenden Kindergartenjah-
res in die Schule wechseln, können nur 
bis spätestens zum Ende des Monats 
Juli gekündigt werden.

(4) Der Einrichtungsträger kann das Be-
nutzungsverhältnis aus wichtigem 
Grund beenden. Wichtige Gründe sind 
insbesondere die Nichtzahlung einer 
fälligen Gebührenschuld trotz Mah-
nung oder wenn das Kind länger als 
2 Monate unentschuldigt fehlt. Der 
Ausschluss des Kindes erfolgt durch 
schriftlichen Bescheid; er ist unter 
Wahrung einer Frist von 4 Wochen an-
zudrohen.

§ 5
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind die Sorgebe-
rechtigten des Kindes, das die Einrich-
tung besucht sowie diejenigen, die die 
Aufnahme in die Betreuungseinrich-
tung beantragt haben.

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Ge-
samtschuldner.

(2) Die Gebühren werden je Kind und 
Betreuungsplatz erhoben. Die Höhe 
der Gebühr bestimmt sich nach der 
Anzahl der Kinder, die noch nicht das 
18. Lebensjahr vollendet haben und 
die nicht nur vorübergehend im Haus-
halt des Gebührenschuldners leben. 
Unterhaltspflichtige Kinder, die nicht 
im Haushalt des Gebührenschuldners 
leben, werden nicht berücksichtigt. 
Ändert sich die Zahl der berücksichti-
gungsfähigen Kinder, so wird die Ge-
bühr auf Antrag ab dem Antragsmonat 
neu festgesetzt.

(3) Nimmt ein Kind in einer Kindergarten-
gruppe (VÖ) ab 2 Jahren eine Betreu-

ung in Anspruch, wird für die Betreu-
ung in einer Kindergartengruppe ein 
Zuschlag von 75 % der Gebühr nach 
Abs. 1 Nr. 1 erhoben, da nach der Be-
triebserlaubnis je Kind unter 3 Jahren 
ein Kindergartenplatz unbesetzt blei-
ben muss.

Ab dem 01. des Monats, in dem das 
Kind das 3. Lebensjahr vollendet, fällt 
die einfache Gebühr nach Abs. 1 Nr. 1 
an.  

(4) Das Kindergartenjahr beginnt und en-
det mit dem Ende der Sommerferien 
der Betreuungseinrichtung.
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§ 6
Entstehung/Fälligkeit

(1) Die Gebührenschuld entsteht zu Be-
ginn des Veranlagungszeitraumes (§ 
3 Abs. 3), in dem das Kind die Betreu-
ungseinrichtung besucht bzw. hierfür 
angemeldet ist.

(2) Die Benutzungsgebühren werden 
bei der erstmaligen Benutzung durch 
schriftlichen Bescheid festgesetzt. Die 
Festsetzung gilt so lange weiter, bis ein 
neuer Bescheid oder Änderungsbe-
scheid ergeht.

(3) Die Gebührenschuld wird jeweils zum 
ersten Werktag des Veranlagungs-
zeitraumes (§ 4 Abs. 3) fällig. Für den 
Monat des erstmaligen Besuchs der 
Einrichtung wird die Gebührenschuld 
2 Wochen nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheides fällig. Dasselbe gilt 
für den Fall, dass ein neuer Gebühren-
bescheid oder Änderungsbescheid er-
geht.

§ 7
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.09.2022 in Kraft. 
Zum gleichen Zeitpunkt tritt die bisherige 
Änderungssatzung zur Änderung der Sat-
zung über die Erhebung von Benutzungs-
gebühren für die Kinderbetreuungseinrich-
tungen vom 07.12.2009 mit ihren jeweiligen 
Änderungen außer Kraft. 

Stühlingen, den 25.07.2022 

Joachim Burger 
Bürgermeister 

Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 Gemeindeord-
nung Baden-Württemberg:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 
GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres 
seit der Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Stadt Stühlingen geltend ge-
macht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 

Landesstraße (L 169) zwischen 
Wellendingen (Bonndorf) und 
Stühlingen (Kreis Waldshut) 
rund fünf Wochen gesperrt
Regierungspräsidium lässt Fahrbahn er-
neuern – Umleitung über B 315
Die Fahrbahndecke der Landesstraße 
(L 169) zwischen dem Bonndorfer Ortsteil 
Wellendingen Stühlingen (Kreis Waldshut) 
wird erneuert. Die Bauarbeiten beginnen 
am Montag, 8. August, und sollen zum Ende 
der Sommerferien abgeschlossen sein. Die 
L 169 muss in dieser Zeit gesperrt werden. 
Der Verkehr wird über die B 315 umgeleitet, 

heißt es aus dem Bad Säckinger Baureferat 
des Regierungspräsidiums Freiburg (RP).
Die Arbeiten werden der Waldshuter Firma 
Schleith durchgeführt. Das RP bittet um Ver-
ständnis für die Beeinträchtigungen wäh-
rend der Bauarbeiten. 

INFORMATIONEN AUS
DEN FRAKTIONEN UND
ORTSVERWALTUNGEN

Einladung an alle Einwohner 
der Stadt Stühlingen zur Infor-
mationsveranstaltung 
KomPhos-Anlage Bonndorf
Gemarkung Bonndorf-Dillendorf
Ökonomisch und ökologisch optimierte 
Klärschlammverwertung 
Aufstellung des Bebauungsplanes und 
der örtlichen Bauvorschriften 
Am 4. August 2022 um 19.30 Uhr im Ge-
meindesaal Oberwangen  
Vorstellung des Projektes durch den Vorha-
benträger und die Planungsfirma.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

Die Ortsverwaltungen 
Wangen und Schwaningen 

Utz, Ortsvorsteher        Kredig, Ortsvorsteher 

Ortsverwaltung Mauchen
Am Donnerstag, den 11.08.2022 findet um 
20.00 Uhr im Bürgersaal in Mauchen eine öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung statt, zu der 
ich herzlich einlade.
Die Ortschaftsratssitzung findet im neuen 
Raum des Ortschaftsrates (ehem. Kirchen-
chorraum) statt.

Öffentliche Sitzung des Ortschaftsrat 
Mauchen
1. Bürgerfragestunde
2. Bauantrag zum Neubau eines Garten-

hauses auf Grundstück Flst.Nr. 3/2, Alte 
Kirchgasse 2b, Gemarkung Stühlin-
gen-Mauchen

3. Haushaltsplan 2023 und mittelfristige 
Finanzplanung – Mittelanmeldungen 
für kommende Haushaltsjahre

4. Sonstiges und Bekanntgaben
5. Anregungen und Anfragen

Mit freundlichem Gruß
Frank Hotz,  Ortsvorsteher Mauchen

Sie haben Interesse an 
einer Anzeigenschaltung?

0 7 7 7 1  /  9 3 1 7 - 1 1
w w w . p r i m o - s t o c k a c h . d e

SONSTIGES

Lust auf eine neue Herausforderung
oder eine berufliche Veränderung?

Wir suchen für unsere Kindertagesein-
richtungen

staatlich anerkannte 
Erzieher/innen

bzw. qualifizierte Fachkräfte 
nach § 7 KiTaG (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt.

Sind Sie eine engagierte und freundli-
che Persönlichkeit? Haben Sie Freude 
im Umgang mit Kindern und arbeiten 
Sie gerne im Team? Dann bewerben Sie 
sich bei uns! Wir bieten Ihnen eine leis-
tungsgerechte Bezahlung nach TVöD, 
eine Tätigkeit in kollegia-ler Arbeits-
atmosphäre sowie gute Fortbildungs-
möglichkeiten.

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige 
Bewerbung an die Ge-meindeverwal-
tung Ühlingen-Birkendorf, Personalamt, 
Kirchplatz 1, 79777 Ühlingen-Birkendorf 
bzw. gerne auch per Email an
heike.hartmann@uehlingen-birkendorf.de.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen 
Hauptamtsleiterin Heike Hart-mann ger-
ne zur Verfügung (Tel. 07743/9200-24).
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Lust auf eine neue Herausforderung
oder eine berufliche Veränderung?

Wir suchen für unsere Kindertageseinrichtungen

staatlich anerkannte Erzieher/innen
bzw. qualifizierte Fachkräfte nach § 7 KiTaG (m/w/d)

in Voll- oder Teilzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Sind Sie eine engagierte und freundliche Persönlichkeit? Haben 
Sie Freude im Umgang mit Kindern und arbeiten Sie gerne im 
Team? Dann bewerben Sie sich bei uns! Wir bieten Ihnen eine 
leistungsgerechte Bezahlung nach TVöD, eine Tätigkeit in kollegia-
ler Arbeitsatmosphäre sowie gute Fortbildungsmöglichkeiten. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung an die Ge-
meindeverwaltung Ühlingen-Birkendorf, Personalamt, Kirchplatz 1,
79777 Ühlingen-Birkendorf bzw. gerne auch per Email an
heike.hartmann@uehlingen-birkendorf.de. 

Bei weiteren Fragen steht Ihnen Hauptamtsleiterin Heike Hart-
mann gerne zur Verfügung (Tel. 07743/9200-24). 
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Bild: strichfiguren.de

JUBILARE

Ehrung von 
Altersjubilaren 

Frau Olga Popowa, wohnhaft Hallau-
er Straße 2 in Stühlingen, feiert am 
14.08.2022 ihren 70. Geburtstag.

Herr Hans Ulrich Jakob, wohnhaft Kal-
varienbergstraße 23 in Stühlingen, fei-
ert am 22.08.2022 seinen 
90. Geburtstag.

Herr Filippo Stofiglio, wohnhaft Mühle 
im Weiler 1 in Stühlingen-Blumegg, fei-
ert am 22.08.2022 seinen 
75. Geburtstag.

Wir gratulieren der Jubilarin/den Jubil-
aren sehr herzlich und wünschen alles 
Gute. 
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KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

SEELSORGEEINHEIT 
EGGINGEN-STÜHLIN-
GEN HEILIG KREUZ 

www.se-eggingen-stuehlingen.de
Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit
Kalvarienbergstraße 4, 79780 Stühlingen 
Tel. 07744 340, Fax 07744 919824 
E-Mail 
pfarramt@se-eggingen-stuehlingen.de 

Pfarrer Karl-Michael Klotz, Tel. 07744 340 
pfarrer.klotz@se-eggingen-stuehlingen.de 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Stühlingen
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 
von 9.00 Uhr – 11.30 Uhr 
Mittwoch geschlossen! 
Donnerstagnachmittag von 15.00 Uhr – 
17.00 Uhr 
22.08.2022-11.09.2022: Montag, Dienstag 
und Donnerstag von 9.00-11.30 Uhr 

Bankdaten der Kirchengemeinde
Eggingen-Stühlingen 
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen 
IBAN: DE51 6805 1207 0008 1002 08 

Kirchl. Bauförderverein Heilig Kreuz 
Stühlingen e.V.
Karl Albicker, Tel. 07744 5087 
Sparkasse Bonndorf-Stühlingen 
IBAN: DE83 6805 1207 0008 1696 66 

Gottesdienstordnung 
vom 04.08.2022 – 11.09.2022

Donnerstag, 04.08.2022
Gebetstag um geistliche Berufungen 
Stühlingen:
18.00 Uhr Rosenkranz

Freitag, 05.08.2022Herz-Jesu-Freitag
Eggingen:
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe für Sendung um den 

heiligen Friedens, für die ar-
men Seelen, Herr Pater Lucian 
OfmCap, Olga Maria und Hans-
Andreas Allgaier und verstor-
bene Angehörige

Samstag, 06.08.2022
Verklärung des Herrn
Stühlingen/Kloster:
09.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Eggingen:
15.30 Uhr Trauung des Brautpaares Cori-

na Zeitler und Daniel Spieker 
Grimmelshofen
19.00 Uhr Hl. Messe – ENTFÄLLT-

Sonntag, 07.08.2022
19. Sonntag im Jahreskreis
Eberfingen:
08.45 Uhr Hl. Messe mit Kräuterwei-

he, für Rosemarie Eisele, Erich 

Suhm, Reinhard Suhm, Maria 
Karle, Berthold Ebner, 
Sehr gerne können sie ihre 
Kräuterbusche zum Segnen
mitbringen.
mit Verabschiedung von Mi-
nistranten

Eggingen:
10.15 Uhr Hl. Messe für Elisabeth Kirsch-

ner (Jahrtag), Anna und Josef 
Blum, Elisabeth und Wilhelm 
Fellmann, Xaver Beil (Jahrtag), 
Theresia Gromann und verstor-
bene Angehörige, Annemarie 
Hirth 

Mauchen: 
10.15 Uhr Hl. Messe für Werner Blatter 

(Jahrtag), Frieda Amann (Jahrt.) 
und verstorb. Angehörige 

Eggingen:
11.30 Uhr Tauffeier des Kindes Niklas der 

Eltern Alessandra und Michael 
Schmidt 

Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 

Dienstag, 09.08.2022
Heilige Theresia Benedicta vom Kreuz
Bettmaringen:
19.00 Uhr Hl. Messe

Mittwoch, 10.08.2022Heiliger Laurentius
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe
Mauchen:
19.00 Uhr Rosenkranz
Eberfingen:
19.00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 11.08.2022
Heilige Klara von Assisi, Jungfrau, 
Ordensgründerin
Stühlingen:
18.00 Uhr Rosenkranz

Samstag, 13.08.2022
Mariengedächtnis am Samstag
Stühlingen/Kloster:
09.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Schwaningen:
19.00 Uhr Hl. Messe mit Kräuterweihe 

für Rosa und Ignaz Wührl, Franz 
Kehl, Pater Engelbert 

Sonntag, 14.08.2022
20. Sonntag im Jahreskreis 
Lausheim:
08.45 Uhr Hl. Messe mit Kräuterweihe 

mit Kinderkirche
Eggingen:
10.15 Uhr Hl. Messe für Erich Kaiser, Wal-

ter Kaltenbacher, Emil Gantert, 
Elisabeth und Hermann Fritz, 
Hilda und Heinrich Schmidt, 
Gertrud und Alfons Weissen-
berger 

Stühlingen:
10.15 Uhr Hl. Messe mit Kräuterweihe

für Margarethe Preuß, Anna 
Schubert 

Schwaningen:
11.30 Uhr Tauffeier des Kindes Levi der 

Eltern Blanca und Andreas Kel-
ler 

Stühlingen:
14.30 Uhr Tauffeier des Kindes Nora der 

Eltern Annabell und Stefan 
Mühlendick 

Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 

Montag, 15.08.2022
Mariä Aufnahme in den Himmel, Hochfest 
der Schutzpatronin unserer Erzdiözese
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe
Eggingen:
19.00 Uhr Hl. Messe mit Kräuterweihe 

für Monika Zöllin-Müller, ver-
storbene Priester, Olga Maria 
und Hans-Andreas Allgaier, 
Lina und Erwin Heitzmann und 
verstorbene Angehörige, Rosa 
und Karl Blum 

Dienstag, 16.08.2022
Dienstag der 20. Woche im Jahreskreis
Eberfingen:
19.00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 17.08.2022
Mittwoch der 20. Woche im Jahreskreis
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 
Mauchen:
19.00 Uhr Rosenkranz
Eberfingen:
19.00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 18.08.2022
Donnerstag der 20. Woche im Jahreskreis
Stühlingen:
18.00 Uhr Rosenkranz
Unterwangen:
19.00 Uhr Hl. Messe mit Kräuterweihe 

in der St. Wendelin Kapelle 

Samstag, 20.08.2022
Heiliger Bernhard von Clairvaux
Stühlingen/Kloster:
09.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Stühlingen/Schloss:
13.00 Uhr Trauung des Brautpaares Cari-

na Lauber und André Lau 
Mauchen:
13.30 Uhr Trauung des Brautpaares Mai-

ke Albert und David Raatz 
Lausheim:
13.30 Uhr Trauung des Brautpaares Ma-

nuela Reichle und Stefan Mül-
ler 
Tauffeier des Kindes Paul der 
Eltern Manuela u. Stefan Müller 

Sonntag, 21.08.2022
21. Sonntag im Jahreskreis 
Wangen:
08.45 Uhr Hl. Messe für Erich Kaiser, Elisa-

beth Fischer (Jahrtag), Heinrich 
und Walter Fischer 

Eggingen:
10.15 Uhr Hl. Messe für Maria Rieger, 

Margund und Heinz Kramer, für 
die verstorbenen Angehörigen 
und Wohltäter 

Weizen:
10.15 Uhr Hl. Messe 
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Schwaningen:
11.30 Uhr Tauffeier des Kindes Hanna 

der Eltern Rebecca und Sandro 
Büttner 

Stühlingen:
14.30 Uhr Tauffeier des Kindes Max der 

Eltern Melanie und Florian Bau-
erfeld 

Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 24.08.2022
Hl. Bartholomäus, Apostel
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 
Mauchen:
19.00 Uhr Rosenkranz

Eberfingen:
19.00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 25.08.2022
Donnerstag der 21. Woche im Jahreskreis
Stühlingen:
18.00 Uhr Rosenkranz
Lausheim:
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe 

Freitag, 26.08.2022
Freitag der 21. Woche im Jahreskreis
Schwaningen/Kalvarienbergkapelle: 
19.00 Uhr Hl. Messe für Reinhard Morath 

Samstag, 27.08.2022
Hl. Gebhard, Bischof von Konstanz
Stühlingen/Kloster:
09.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Blumegg:
19.00 Uhr Hl. Messe für Adolf Frey, Anna 

und Adolf Frey 

Sonntag, 28.08.2022
22. Sonntag im Jahreskreis 
Eggingen:
10.15 Uhr Hl. Messe für Emil Gantert, für 

die armen Seelen, für einen 
verstorbenen Freund (W.v.B.) 

Stühlingen:
10.15 Uhr Hl. Messe 
Bettmaringen:
10.15 Uhr Hl. Messe 
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 31.08.2022
Mittwoch der 22. Woche im Jahreskreis
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 
Mauchen:
19.00 Uhr Rosenkranz
Eberfingen:
19.00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 01.09.2022
Donnerstag der 21. Woche im Jahreskreis
Stühlingen:
18.00 Uhr Rosenkranz

Freitag, 02.09.2022
Herz-Jesu-Freitag
Eggingen:
18.30 Uhr Rosenkranz
19.00 Uhr Hl. Messe für Stefan Hotz, Hed-

wig Wiesmann, für die armen 
Seelen 

Samstag, 03.09.2022
Hl. Gregor des Große, Papst, Kirchenleh-
rer
Stühlingen/Kloster:
09.00 Uhr Wallfahrtsmesse 
Bettmaringen:
13.30 Uhr Trauung des Brautpaares Ste-

fanie Magerl und Simon Hof-
meier 

Stühlingen/Schloss:
13.30 Uhr Trauung des Brautpaares Son-

ja Müller und Christian Schwei-
pert 

Eggingen:
19.00 Uhr Hl. Messe für die lebenden 

und verstorbenen Mitglieder 
des Singkreises, Maria Blum 
mitgestaltet durch den Sing-
kreis Eggingen

Mauchen:
19.00 Uhr Hl. Messe

Sonntag, 04.09.2022
23. Sonntag im Jahreskreis 
Stühlingen:
10.15 Uhr Hl. Messe
Eberfingen:
10.15 Uhr Hl. Messe für Berta Vosseler 
Wangen:
11.45 Uhr Tauffeier des Kindes Lius und 

Pia Geng der Eltern Stefanie  
und Vukovic Geng in der St. 
Wendelin Kapelle 

Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 

Mittwoch, 07.09.2022
Mittwoch der 23. Woche im Jahreskreis
Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 
Mauchen:
19.00 Uhr Rosenkranz
Eberfingen:
19.00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag, 08.09.2022
Mariä Geburt
Stühlingen:
18.00 Uhr Rosenkranz
Unterwangen:
19.00 Uhr Hl. Messe in der St. Wendelin 

Kapelle 

Samstag, 10.09.2022
Mariengedächtnis am Samstag
Stühlingen/Kloster:
09.00 Uhr Wallfahrtsmesse 

Sonntag, 11.09.2022
24. Sonntag im Jahreskreis -
Kollekte zum Welttag der Kommunikati-

onsmittel 
Schwaningen:
08.45 Uhr Hl. Messe für Rosa und Ignaz 

Wührl, Franz Kehl, Pater Engel-
bert 

Eggingen:
10.15 Uhr Hl. Messe für Schwester Maria 

Adolpha, Annemarie Hirth,  für 
die armen Seelen 

Stühlingen:
10.15 Uhr Hl. Messe 
Lausheim:
10.15 Uhr Hl. Messe für Monika und 

Wolfgang Engel und verstorbe-
ne  Angehörige 

Blumegg:
14.30 Uhr Tauffeier der Kinder Tilda und 

Emil der Eltern Julia und Philip 
Rendler 

Stühlingen/Kloster:
18.00 Uhr Hl. Messe 

Für unsere Seelsorgeeinheit
Eheverkündigung
Das Sakrament der Ehe spenden sich an fol-
genden Terminen: 
- am 06.08.2022 um 15.30 Uhr in der St. 

Gallus Kirche Eggingen Corina Zeitler und 
Daniel Spieker aus Bonndorf; 

- am 20.08.2022 um 13.00 Uhr in der 
Schlosskapelle Stühlingen Carina Lauber 
und André Lau aus Friedrichshafen; 

- am 20.08.2022 um 13.30 Uhr in der St. 
Gallus Kirche Mauchen Maike Albert und 
David Raatz aus Mauchen; 

- am 20.08.2022 um 13.30 Uhr in der St. Ni-
kolaus Kirche Lausheim Manuela Reichle 
und Stefan Müller; 

- am 03.09.2022 um 13.30 Uhr in der St. 
Fridolin Kirche Bettmaringen Stefanie Ma-
gerl und Simon Hofmeier aus Erzingen; 

- am 03.09.2022 um 13.30 Uhr in der 
Schlosskapelle Stühlingen Sonja Müller 
und Christian Schweipert aus Blumegg 

Öffnungszeiten des Pfarrbüros 
in den Sommerferien
Das Pfarrbüro ist am Donnerstag 
18.08.2022 und am Freitag 19.08.2022
geschlossen. 
Ab dem 22.08.2022 bis 11.09.2022 ist das 
Pfarrbüro Montag, Dienstag und Donners-
tag von 9.00-11.30 Uhr geöffnet. 

Spenden Erstkommunion
Dank Ihrer großzügigen Spende an der Erst-
kommunionen konnten 1.000,00 Euro an 
die Flüchtlinge der Ukraine und 1.000,00 
Euro an das Kinderhospiz in Lenzkirch ge-
spendet werden. 
Ein herzliches vergelt`s Gott! 

Prävention gegen sexualisierte Gewalt
Seit 2012 hat die Erzdiözese Freiburg Bestim-
mungen und Maßnahmen zur Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt stetig weiterent-
wickelt. Die Koordinationsstelle Prävention 
gegen sexualisierte Gewalt steuert, unter-
stützt und vernetzt Maßnahmen zur Prä-
vention in der Erzdiözese Freiburg. Auf u.g. 
Seiten finden Sie Informationen zu Aufgabe 
und Mitarbeitenden der Koordinationsstelle 
Prävention, zur Präventionsordnung und zur 
Rahmenordnung Prävention sexualisierter 
Gewalt, Termine von Präventionsschulun-
gen und Fortbildungen, Hilfemöglichkeiten 
bei Vermutungen und Vorfällen von sexua-
lisierter Gewalt sowie Grundlagentexte und 
Materialien zur Umsetzung der Präventions-
maßnahmen:www.ebfr.de/erzdioezese-frei-
burg/erzbischoefliches-ordinariat/hauptab-
teilung-6-grundsatzfragen-und-strategie/
praevention/ 
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Die Verantwortung für den Schutz vor jeg-
licher Gewalt, besonders sexualisierter Ge-
walt, liegt bei allen Mitarbeitern im kirch-
lichen Dienst und auch bei Personen, die 
ehrenamtlich tätig sind. Deshalb werden 
bei allen Mitarbeitern, die bei der Kirchen-
gemeinde eingestellt sind und werden ein 
erweitertes Führungszeugnis und eine Prä-
ventionsschulung verlangt. Dies wiederholt 
sich alle 5 Jahre. Dies gilt gleichermaßen für 
alle Priester und anderen Hauptamtlichen. 
Auch die ehrenamtlich tätigen Personen 
(z.B. in der Erstkommunion- und Firmvorbe-
reitung) müssen eine „Erklärung zum gren-
zachtenden Umgang“ unterschreiben und 
eine Präventionsschulung absolvieren. 
Die Angebote und Termine zum Thema 
Schulungen und Schutzkonzept der Kir-
chengemeinden werden von der Verrech-
nungsstelle Stühlingen mit den Dekanaten 
und den Präventionsbeauftragten organi-
siert. 

Ferienvertretung
In diesem Sommer kommen Pfarrer André 
aus Kamerun (Ende Juli/August) und Pater 
George aus Indien (September) in alter Ver-
bundenheit zu uns in die Seelsorgeeinheit. 
Heißen wir sie herzlich Willkommen! 

Wallfahrt 2022
In diesem Jahr pilgern wir zur „seligen Gu-
ten Beth“ im Kloster Reute und zur Wall-
fahrtskirche St. Peter und Paul in Steinhau-
sen, „der schönsten Dorfkirche der Welt“. Die 
Wallfahrt findet am 1. Oktober 2022 statt. 
Schwester Franziska wird, wie im letzten 
Jahr (Assisi), an diesem Tag unsere Reise-
begleiterin sein und uns ihr wundervolles 
Kloster, sowie den Klostergarten mit allen 
Facetten zeigen. Die Flyer dazu werden nach 
den Gottesdiensten verteilt und liegen in 
allen Kirchen zum Mitnehmen aus. Anmel-
deschluss ist der 12. September 2022 im 
Pfarrbüro Stühlingen. 

Wallfahrt 2023
Die Wallfahrt 2023 ist in Planung. Die Reise 
(5 Tage) soll zu Stätten der Verehrung des Hl. 
Franziskus und des Hl. Antonius in Norditali-
en gehen. Auch hier begleitet uns Schwester 
Franziska vom Kloster Reute. Die Reisezeit 
geben wir so bald wie möglich bekannt! 

Trauungen ab 2023
Gerne möchten wir alle Paare, welches sich 
nächstes Jahr kirchlich das „JA“-Wort geben 
möchten informieren, dass Pfarrer Klotz an 
den Samstagen zwei Termine/Uhrzeiten 
anbietet (13:30 Uhr und 15:30 Uhr). Bitte 
beachten Sie, dass die Patres vom Kloster 
Stühlingen 2023 nicht mehr zur Verfügung 
stehen. In der Fastenzeit, vom 20.02.2023 
- 08.04.2023, (=Vorbereitung auf das Oster-
fest) werden Trauungen und Taufen ausge-
setzt. 

Firmung 2023
Im nächsten Jahr 2023 werden wieder zwei 
Jahrgänge von Jugendlichen (1.10.2007–
30.09.2009) zur Firmvorbereitung eingela-
den. Die Firmung findet in der Zeit vom 16.-
18.06.2023 statt. 

Kirche Blumegg
Nach langer verzweifelter Suche nach Hand-
werkern können die Elektroarbeiten jetzt 
gestartet werden. Die Kirche bekommt eine 
neue VDE gerechte Verkabelung, eine neue 
Beleuchtung und Heizung. Hier geht die 
Kirchengemeinde neue zukunftsweisende 
Wege mit einer Infrarotheizung. 

Reinigungskraft gesucht
Ab sofort wird für die St. Gallus-Kirche in 
Mauchen eine Reinigungskraft gesucht! Da 
hier nur einmal im Monat ein Gottesdienst 
angeboten werden kann, ist der Umfang der 
Reinigung vergleichsweise überschaubar. 
Interessenten melden sich bitte im Pfarr-
büro Stühlingen (07744-340). 

katholisches Männerwerk
regionale Männer-Familienwallfahrt – 
Sonntag 11.09.2022 
Fußwallfaht nach Flüeli-Ranft – Samstag 
17.09.2022/Sonntag 18.09.2022; Treffpunkt 
7.00 Uhr in Rheinheim 
Infos unter Tel: 07703/1299 oder maxnaege-
le@t-online.de 

Bodensee-Kirchentag 2022
Der 18. internationale Bodensee-Kirchentag 
findet am Samstag 17.09.2022 und Sonntag 
18.09.2022 in Schaffhausen statt. 
Genaue Infos finden Sie unter www.boden-
see-kirchentag2022.ch 

Wir gedenken unserer Verstorbenen:
Erich Kaiser, gestorben am 11.07.2022, beer-
digt am 19.07.2022 in Wangen; 
Franz Josef Nolden, gestorben am 
11.07.2022, beerdigt am 21.07.2022 in Stüh-
lingen; 
Klaus Sauter, gestorben am 14.07.2022, be-
erdigt am 27.07.2022 in Eggingen; 
Herr, schenke ihnen die Ewige Ruhe! 

www.wutachblick.de

Sonntag, 07. August 2022 
10:00 Uhr Gottesdienst – Wutöschingen

Thema des Gottesdienstes: ICH
BIN DANN MAL WEG – Aufbruch
in ein neues Leben

Sonntag, 14. August 2022 
10:00 Uhr Gottesdienst – Wutöschingen

Thema des Gottesdienstes: ICH
BIN DANN MAL WEG – Fröhlich
weiterziehen

Sonntag, 21. August 2022 
10:00 Uhr Gottesdienst – Wutöschingen

Thema des Gottesdienstes: ICH
BIN DANN MAL WEG – Ein gutes
Navi für die Reise

Sonntag, 28. August 2022
KEIN Gottesdienst am Morgen 
19:00 Uhr Sommerkino – Wutöschingen

Predigtreihe ICH BIN DANN MAL WEG 
vom 07.08. bis 04.09.
Sommerzeit ist Urlaubszeit. Urlaubszeit ist 
Reisezeit. 
Zwar lesen wir in der Bibel weniger von Ur-
laub, dafür aber umso mehr von Menschen, 
die sich auf eine Reise gemacht haben. 
Diese Reise hat etwas mit den Menschen 
gemacht. Sie hat sie verändert, ihr Leben 
geprägt - weil sie auf dieser Reise Gottesbe-
gegnungen hatten. 
Wir laden dich ein, mit auf die Reise zu ge-
hen und diese Personen kennenzulernen. 
Und vielleicht ist das, was sie mit Gott erlebt 
haben, genau das, was dich heute ermutigt, 
inspiriert, stärkt und neue Wege zeigt. 
Feier mit uns Gottesdienst - jeden Sonntag 
um 10 Uhr in der Evangelischen Kirche in 
Wutöschingen und live auf www.live.wut-
achblick.de. 

07. August: Aufbruch in ein neues Leben 
14. August: Fröhlich weiterziehen 
21. August: Ein gutes Navi für die Reise 
04. September: Andere Länder, andere Sit-
ten 

Sommerkino mit „The Chosen“ am 28. Au-
gust
Seit Monaten macht eine Verfilmung von 
sich reden: „The Chosen“. Im Stile einer Net-
flix-Serie wird das Leben Jesu geschildert. 
Aber nicht nur das, denn die Umsetzung ist 
grandios und der Zuschauer bekommt wun-
derbare Einblicke in die Lebenszusammen-
hänge, in die Kultur, in das Setting, in dem 
Jesus lebte und wirkte. 
Wo die Bibel oft sehr sparsam ist mit Be-
schreibungen, zeichnet „The Chosen“ das 
Land, die Leute, die Kultur - und vor allem: 
Jesus als den Messias, den Sohn Gottes, den 
Retter der Welt. 
Um 19 Uhr schauen wir gemeinsam in der 
ev. Kirche in Wutöschingen die ersten bei-
den Folgen der ersten Staffel. 
Ab 18 Uhr gibt es einen „Warm Up“ mit ei-
nem Snack und im Anschluss lassen wir den 
Tag bei Kerzenschein ausklingen. 
Herzliche Einladung, diesen besonderen 
Abend zu genießen! 

Informationen über Homepage, App und 
Telegram
Auf unserer Homepage unter https://wut-
achblick.de halten wir dich über alle aktuel-
len Entwicklungen auf dem Laufenden. 
Aktuelle Infos und Angebote veröffentli-
chen wir ebenso über unsere kostenlose 
Smartphone-App, die du unter https://wut-
achblick.de/smartphone-app herunterla-
den kannst. 

Weitere Informationen erhältst du über un-
seren Telegram-Kanal, dem du kostenlos 
beitreten kannst unter https://t.me/evkir-
chewutachtal. 

Eine schöne Ferienzeit wünscht euch 
die Gemeindeleitung 



Mittwoch, 03. August 2022  Seite 12

Öffnungszeiten des Büros 
Dienstag, Mittwoch, Freitag 
09.00 – 12.00 Uhr 
Beate Strittmatter, Xiaoyan Wang 
Gartenweg 4, 79780 Stühlingen, 
Tel. 07744 / 407 
E-Mail: pfarramt@wutachblick.de 
Internet: www.wutachblick.de 
BITTE BEACHTEN: Ab Mitte Juli bis Ende Au-
gust ist das Pfarramt unregelmäßig besetzt. 
Besucher sollten am besten kurz vorher an-
rufen. 

Termine mit unseren hauptamtlichen Mitar-
beitern können Sie gerne telefonisch oder 
per E-Mail vereinbaren: 
Pfarrer David Brunner, Tel. 07744 / 407 
david.brunner@wutachblick.de 
Diakon Marc Hönes, Tel. 0152 / 0176 0930 
marc.hoenes@wutachblick.de 
Jugendpastor Andre Reich, 
Tel. 0176 / 47397227 

JEHOVAS ZEUGEN 
Einladung zu unseren
Zusammenkünften

Ort: Königreichssaal Jehovas Zeugen
Bahnhofstr. 5b, 79848 Bonndorf

Teilnahme per Videokonferenz ist weiter 
möglich. 

Donnerstag, 04.08.2022, 19 Uhr
Wie kann man Gott so anbeten, dass er sich 
darüber freut? Erfahren Sie anhand der Bi-
bel, welche Art Anbetung oder Religion ihm 
gefällt. 

Sonntag, 07.08.2022, 10 Uhr
Öffentlicher Vortrag:„Kein Teil der Welt“ sein-
so wie Christus
Heutzutage trennen Angst, Unwissenheit 
und Vorurteile viele Menschen voneinan-
der. Wie kann uns das Beispiel Jesus und die 
Zukunftshoffnung der Bibel helfen, solchen 
Denkweisen mit Liebe entgegen zu wirken? 

Donnerstag, 11.08.2022, 19 Uhr
Die Bibel sagt, dass Weisheit wertvoller ist 
als Gold. Erfahre Sie, wie man Weisheit von 
Gott erhält und von welchem Nutzen sie ist. 

Einladung zum Bibelkongress 2022
Gott sichert uns Frieden zu, der wie ein Fluss 
werden kann – beständig und unerschöpf-
lich. Wie kann man ihn heute und auch in 
Zukunft verspüren? 
Erfahren Sie dies auf dem diesjährigen Online-
kongress mit dem Motto „Strebt nach Frieden“. 
Auf der Webseite www.jw.org finden Sie in 
den Monaten Juli/August die einzelnen Pro-
grammteile zum Download sowie ein Pro-
grammheft und einen kurzen Trailer. 
Kostenlos. Ohne Login oder Registrierung. 

Donnerstag, 18.08.2022, 19 Uhr
Viele Menschen sehen Jesus nur als hilfloses 
Baby, als weisen Propheten oder als ster-
benden Mann. Doch die Bibel sagt noch viel 
mehr über sein Leben auf der Erde und dar-
über was er heute tut. 

Einladung zum Bibelkongress 2022
Gott sichert uns Frieden zu, der wie ein Fluss 
werden kann – beständig und unerschöpf-
lich. Wie kann man ihn heute und auch in 
Zukunft verspüren? 
Erfahren Sie dies auf dem diesjährigen On-
linekongress mit dem Motto „Strebt nach
Frieden“. 
Auf der Webseite www.jw.org finden Sie in 
den Monaten Juli/August die einzelnen Pro-
grammteile zum Download sowie ein Pro-
grammheft und einen kurzen Trailer. 
Kostenlos. Ohne Login oder Registrierung. 

Jeder ist herzlich eingeladen! 
Rufen Sie gerne bei Interesse an
07703 – 8685

FREIWILLIGE
FEUERWEHR

Abteilung Grimmelshofen 
Einladung zum 34. Bänklifest 
Am Samstag, den 6.8.2022 findet nach 2 Jäh-
riger Pause das traditionelle Bänklifest, hin-
ter dem ehemaligen Schulhaus in der Mar-
tinstraße, wieder statt. Hierzu laden wir die 
Bevölkerung von Grimmelshofen und Gäste 
aus Nah und Fern herzlichst ein. 
Beginn ist um 18 Uhr. 

Auf Ihren Besuch freut sich die 
Freiwillige Feuerwehr 
Abteilung Grimmelshofen 

VEREINS- 
NACHRICHTEN

Schwarzwaldverein 
Stühlingen 

Die nächste Feierabendwanderung findet 
am Freitag, den 5.August statt. Wir treffen 
uns um 18 Uhr an der Schür am Stadtgraben 
und machen dann eine geschichtsträchtige, 
nicht zu lange Runde im Gebiet Schinder-
wald. Zum Schluss werden wir das Wasser-
kraftwerk von Andres Preiser und die alte 
Flussbadanlage am Kanal besichtigen. 

Anmeldung an Jutta und Gerhard Binner-/
Schwarz (07744 5629). 

Wandern mit dem Schwarzwaldverein im 
August  
Der Schwarzwaldverein Stühlingen lädt 
zu folgenden Wanderungen ein: 
Sonntagswanderung am 7.8. 
„Rundwanderung von Pfungen zur Ruine 
Alt-Wülflingen bei Winterthur“ 
Die Tour unter Leitung von Hans Meier führt 
durch das Totentäli zur Ruine, bietet Ausbli-
cke auf die Stadt Winterthur und gelangt 
zum Standort des ehemaligen Klosters Mari-
azell. Auf dem Weg hält Hans Meier interes-
sante Infos bereit. 

Start: 10 Uhr in der Bahnhofstraße mit Ruck-
sackvesper, Ausweis, SF 
Wanderzeit: ca. 4 Std. 
Anmeldung unter 0041 79 680 43 31 

Seniorenwanderung am Dienstag, den 
9.8. 
Mit Veronika Keller können Wanderfreunde, 
die auf ebenen, bequemen Wegen, in gemä-
ßigtem Tempo gerne in einer Gruppe wan-
dern möchten, auf den Höhen um Bettma-
ringen an einer 2,5 stündigen Wanderung 
teilnehmen. Hinterher ist eine gemütliche 
Einkehr geplant. 
Start: 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße 
Anmeldung unter 0771 7969 

Mittwochswanderung am 10.8. 
„Talauf, talab am Rande des Gletschers im 
Schwarzatal“ 
Die Wanderung, geführt von Gregor Scheub-
le , startet in Brenden. Über die Löffelkapelle 
und den Ort Staufen geht es ins Schwarzatal, 
zum Muckenloch und zum Rappenfelsen. 
Von dort zurück zum Parkplatz. Für diese 
Tour sind absolute Trittsicherheit und gutes 
Schuhwerk erforderlich. Die Gehzeit beträgt 
3,5 Std. ( 400hm ) 
Start: 9 Uhr in der Bahnhofstraße mit Ruck-
sackvesper 
Anmeldung unter 07744 867 

Mittwochswanderung am 17.8. 
„Von Bargen über den Bargener Randen 
zum Hagen“ 
Die Wanderung führt vom Mühletal zum 
Hengschtsattel und Hohhengscht. Über die 
Randenhütte gelangt man auf den Hohen 
Randen. Vom Hagen aus genießt man eine 
schöne Rundumsicht. Die Tour wird von 
Hansueli Zürcher geführt. und dauert ca. 3,5 
Std. 
Start: 9 Uhr in der Bahnhofstraße mit Ruck-
sackvesper, Ausweis, SF 
Anmeldung unter 0041 79 405 07 18 

Sonntagswanderung am 21.8. 
„Zwei auf einen Streich“ 
Unschwierige, aussichtsreiche Bergwande-
rung auf zwei bekannte Churfirsten ( 2300 
). Auf der 4 stündigen Tour sind 500 hm zu 
überwinden. Außerdem wird auch die Seil-
bahn benutzt ( Kosten: 24 SF ) Die Wander-
führung liegt in den Händen von Rainer Bor-
soi, einem Kenner des Churfirstengebiets. 
Die Wanderzeit beträgt ca. 4 Std. 
Start: 6.30 Uhr in der Bahnhofstraße mit 
Rucksackvesper, Ausweis und SF 
Anmeldung unter 07744 5471 

Mittwochswanderung am 24.8. 
„Auf römischen und anderen Spuren 
rund um Schleitheim“ 
Willi Bächtold ist ein hervorragender Kenner 
der römischen und Schleitheimer Geschich-
te und weiß beesondere Orte rund um unse-
re Schweizer Nachbargemeinde,an denen er 
diese Informationen gerne präsentiert. Die 
Wanderzeit beträgt ca.3 Std. 
Start: 9 Uhr in der Bahnhofstraße mit Ruck-
sackvesper, Ausweis, SF 
Anmeldung unter 0041 52 680 13 47 
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Sonntagswanderung am 28.8. 
„Bergwanderung auf den Regelstein mit 
Traumaussichten“ 
Der Rundweg auf den Regelstein ( 1314m) 
beginnt am Rickenpass im Toggenburg. Auf 
der 4 stündigen Wanderung werden auf be-
quemen Wegen 500hm überwunden. Auf 
dem Regelstein eröffnen sich herrliche Aus-
blicke ins Glarner Land, ins Toggenburg und 
zum Säntis. 
Start: 7.30 Uhr in der Bahnhofstraße mit 
Rucksackvesper, Ausweis, SF 
Anmeldung bei Wanderführer Bernhard 
Burger 07744 1018 

Mittwochswanderung am 31.8. 
„Auf den Spuren der Ritter im Wangen-
tal“ 
Die Tour mit Annemarie und Reiner Gysel 
bietet auf dem Weg durchs Wangental schö-
ne Ausblicke auf Osterfingen und zum Käp-
pele. Bei der Ruine Randegg stoßen wir auf 
mittelalterliche Spuren der Ritter und auf so 
manches „Sagenhafte“. 
Start: 9 Uhr in der Bahnhofstraße mit Ruck-
sackvesper, Ausweis , SF 
Anmeldung unter 0041 52 681 1942 

Bei unseren Wanderungen sind Gäste stets 
herzlich willkommen. 

Wir bitten um rechtzeitige telefonische An-
meldung bei den jeweiligen Wanderführern. 
Bei unklaren Wetterverhältnissen bitten wir 
ebenfalls darum, den Wanderführer zu kon-
taktieren. 

Landjugend Bettmaringen e.V.
Landjugendfest 19.&20. August 2022
Am 19. Und 20. August veranstalten wir, die 
Landjugend Bettmaringen, auf dem örtli-
chen Festplatz (Abzw. Obermettingen) un-
ser Landjugendfest. 

Freitag 19.08.2022, 17 Uhr
•	 Menschenkicker-Turnier
•	 Handwerkervesper
•	 Musikalische Unterhaltung mit den „Ris-

Kanten“ und den „Blech Buddies“

Samstag 20.08.2022, 20 Uhr
•	 Zündkerzenparty mit Bierstand, XXL-Bar, 

Shotbar

Wir freuen uns auf euren Besuch. 

Eure Landjugend Bettmaringen e.V. 

Frauenverein 
Weizen
Abendwanderung 
mit anschließendem Essen 
in Lupo`s Hütte

Am Freitag, den 12.08.22 treffen wir uns 
um 18:00 Uhr am Dorfplatz und laufen zu 
Lupo`s Hütte zum Abendessen. 
Zur Gestaltung des Buffets darf gerne etwas 
mitgebracht werden.
Dies kann in bereitstehende Autos geladen 
werden, sowie das eigene Geschirr und Gläser. 

Der Verein spendiert die Getränke und die 
panierten Schnitzel vom Kreuz. 
Bitte meldet euch bis Mittwoch, den 
10.08.22 bei Birgit (884) oder Kirsten 
(96779) an.
Dort könnt ihr uns mitteilen, was ihr für das 
Buffet mitbringt oder ob ein Fahrdienst be-
nötigt wird. 
Wer nicht mitwandern möchte kommt di-
rekt auf 18:30 Uhr zur Hütte. 
Wir freuen uns auf euch! 
Es grüßt herzlich 
Euer Vorstandsteam
Frauenverein Weizen e.V. 

FC Weizen 1924 e.V. 
Unsere Mannschaften tragen in 
der kommenden Woche die fol-
genden Spiele aus: 

Samstag, 06.08.2022
Bezirksfreundschaftsspiel
SG Riedböhringen/ Fützen – FC Weizen
16:00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

DES 
REDAKTIONELLEN 

TEILS

ENDE



LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!
LASSEN SIE ES LASSEN SIE ES 
SICH SCHMECKEN!

REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

zutaten 
FÜR 4 PERSONEN
OFEN-HÄHNCHENBRUST
3 Hähnchenbrüste 
4 EL Honig 
4 EL Worcestersauce 
1,5 EL Balsamico-Essig 

KARAMELLISIERTE BOHNEN:
800 g Brechbohnen 
1 Zwiebel 
2 EL Butter 
2–3 TL Zucker 
frisch geriebene Muskatnuss 
Salz
2 Stiele Thymian

GURKEN-ZUCCHIN-KAROTTEN-
JOGHURT-DIP
100 g Salatgurke 
80 g Zucchini
60 g Karotten
1 kleines Stück frischer Ingwer (ca. 30 g)
350 g griechischer Joghurt 
Salz 
Pfeffer aus der Mühle 

Ofen-Hähnchenbrust mit karamellisierten Bohnen 

und Gurken-Zucchini-Karotten-Joghurt-Dip

Zubereitung
OFEN-HÄHNCHENBRUST: Filets vom Knochen schneiden. 
Jedes Filet in 3–4 Stücke schneiden. In eine Schüssel geben 
und mit Honig, Worcestersauce und Essig gut mischen. 
Zugedeckt ca. 1 Stunde kalt stellen. 
Hähnchenstücke aus der Marinade nehmen und auf einem 
Backblech mit der Haut nach oben verteilen. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Backofen (225 °C) ca. 10 
Minuten backen.

KARAMELLISIERTE BOHNEN: Bohnen waschen, putzen und 
in kochendem Salzwasser ca. 10 Minuten kochen. Bohnen 
abgießen und in sehr kaltem Wasser abschrecken. Thymian 
waschen und trocken schütteln.
Zwiebel schälen und fein würfeln. Butter in einem Topf 
erhitzen. Zwiebelwürfel im Fett kurz glasig andünsten. Mit 
Zucker bestreuen. Bohnen dazugeben und mit Salz und 
etwas Muskat abschmecken. 

GURKEN-ZUCCHIN-KAROTTEN-JOGHURT-DIP: Karotte 
waschen, schälen und fein raspeln. Gurke und Zucchini 
waschen, putzen und jeweils in feine Stifte hobeln oder 
grob raspeln. Ingwer schälen und fein reiben. Joghurt mit 
Ingwer, Zucchini, Gurke und Karotte verrühren, mit Salz 
und Pfeffer abschmecken. 

Bohnen und Hähnchenfl eisch auf Tellern anrichten, je 2 
dicke Klacks Gurken-Zucchini-Joghurt-Dip dazu. Mit Thy-
mian garnieren.

21
20
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Tipps & Tricks
Frische Grüne Bohnen (zu denen auch 

Brechbohnen zählen) immer gleich verarbei-

ten. Ist dies nicht möglich, dann im Gemüsefach 

des Kühlschranks aufbewahren - vorausgesetzt, 

sie werden in ein feuchtes Tuch eingewickelt, 

bleiben sie dort 2 bis 4 Tage frisch. Grüne Bohnen 

lassen sich auch einfrieren, sogar roh. Besser ist es 

allerdings, man blanchiert sie, bevor sie ins TK-

Fach kommen, denn das erhält die kräftige 

Farbe und den Geschmack. Tiefgekühlt 

sind Grüne Bohnen rund 9 Monate 

haltbar.



Pflegerin gesucht für Frau, 55 Jahre alt.
Pflegerin für Tagespflege gesucht.

½ Tag / Woche oder 1 Tag / Woche.
Wochentag nach Absprache.
Bei Interesse bitte melden:

Dieter Meier  •  79780 Stühlingen
Mobil-Tel.: 0173 565 92 23 •  E-Mail: dietermeier-st@t-online.de

Bauplatz in Glashütte zu verkaufen
Sie sind auf der Suche nach einem idyllischen 

und familienfreundlichen Bauplatz?

Dann schreiben Sie uns gerne:
bauplatz-glashuette@web.de

€
€
 €
 €

 €
€
€

IST IHRE HAUSNUMMER 
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend 
für rasche Hilfe durch den Arzt 
oder den Rettungsdienst sein!



NICHT VERPASSEN! Unser Anzeigenannahmeschluss für diese Ausgabe:

montags um 14:00 Uhr an anzeigen@primo-stockach.de



Die Röm.-Kath. Kirchengemeinde Mittlerer Hochrhein St. Verena ist Träger von acht Kindertageseinrichtungen 

Zum 01.10.2022 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für das Kath. Kinderhaus St. Marien Waldshut (Brückenstraße)

pädagogische Fachkräfte m/w/d 
mit einem unbefristeten Beschäftigungsumfang von 50 - 100 Prozent (19,5 - 39 Wochenstunden).

Über uns:
Wir bieten für Kinder im Alter ab einem Jahr bis zum Wechsel in die Grundschule Bildung, Erziehung und sozialpädagogische Betreuung an.

Wir bieten Ihnen:
• eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einer unserer Krippengruppen
• eine vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit mit Team, Leitung und Geschäftsführung
• Jährliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Bezahlung in Anlehnung an den TV SuE sowie Jahressonderzahlung, Ergänzungsentgelt,

Kinderzulage, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• teilweise flexible Urlaubsplanung
• geregelte Verfügungszeit (20 %)
• Arbeiten nach dem Qualitätsmanagement „Quintessenz“
• Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie (http://ebfr.de/html/familie_und_beruf.html)
• betriebliches Gesundheitsmanagement
• Teilnahme am JobRad-Vertrag

Wir erwarten von Ihnen:
• Spaß und Phantasie in der pädagogischen Arbeit mit Kindern
• Mitarbeit bei der Planung und Durchführung pädagogischer Angebote
• Mitwirkung bei der konzeptionellen Weiterentwicklung und bei  Veranstaltungen
• Professionelle Zusammenarbeit mit Team, Eltern und Träger und die Identifikation mit den Aufgaben, Zielen und Werten der katholischen Einrichtung

Ihr Profil:
Abgeschlossene Ausbildung im pädagogischen Bereich (lt. Fachkräftekatalog neben staatl. anerk. Erzieher/innen und staatl. anerk. Kinderpfleger/innen
z.B. auch Heilpädagogen, Heilerziehungspfleger, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Kinderkrankenpfleger/innen, 
Familienpfleger/innen und Dorfhelfer/innen)

Haben wir Ihr Interesse geweckt ?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bis 31.08.2022 an die Erzdiözese Freiburg, Verrechnungsstelle Stühlingen, Kirchweg 1, 79780 Stühlingen oder per E-Mail an 
kiga-gf@vst-stuehlingen.de oder kita-marien@st-verena.de. 

Für Fragen steht Ihnen die Leitung der Einrichtung, Frau Nadja Hilbert, (Tel. 07751/5010) 
oder die Geschäftsführerin der Einrichtung, Frau Jennifer Schlageter, (Tel. 07744/9201-26) gerne zur Verfügung.



KAUFFMANN
- KRANKENFAHRTEN
Gerne sind wir für Sie da
für Fahrten:

zur Chemotherapie • zur Strahlentherapie • zu 
genehmigten ambulanten Terminen • zu ambulanten 
OPs • zur stationären Aufnahme und zurück

Die Abrechnung erfolgt direkt über Ihre Krankenkasse.
Natürlich übernehmen wir auch Ihre Privatfahrten.

Wir freuen uns über Ihren Anruf!

Tel. 07744 363 | info@kauffmann-reisen.de
Weilertalweg 1 B | 79780 Stühlingen

Kaufe alle Autos
Benzin und Diesel, TÜV, km egal.

Tel. 01522 60 30 394 • gut bezahlt

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.





04429

Öffnungszeiten: 
Mo. - Fr. von 8.30 - 17.30 Uhr, Sa. von 9.00 - 13.00 Uhr   

Inh. K. Bernhart  •  79848 Bonndorf-Dillendorf  •  Im Eichle 3a  •  Tel. 07703/1694

An- und Verkauf von Gebrauchtwagen
Reifenangebote fragen Sie nach 


